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BT-Drucks. Bundestagsdrucksache
BVerfG Bundesverfassungsgericht
BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BVerwG Bundesverwaltungsgericht
BVerwGE Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
bzw. beziehungsweise
d. h. das heißt
DB Der Betrieb (Zeitschrift)
DDR Deutsche Demokratische Republik
DÖV Die Öffentliche Verwaltung 
Doppelbuchst. Doppelbuchstabe 
DStJG Deutsche Steuerjuristische Gesellschaft e. V. 
DStR Deutsches Steuerrecht (Zeitschrift)
DVBl. Deutsches Verwaltungsblatt (Zeitschrift)
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EFG Entscheidungen der Finanzgerichte 
ErbStG Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz 
Erg.-Lfg. Ergänzungslieferung 
EStG Einkommensteuergesetz 
f. und folgende 
ff. und fortfolgende 
FG Finanzgericht 
FGO Finanzgerichtsordnung 
FR Finanz-Rundschau (Zeitschrift)
FS Festschrift 
Fußn. Fußnote(n) 
GG Grundgesetz
Halbs. Halbsatz 
HGrG Haushaltsgrundsätzegesetz 
Hrsg. Herausgeber
hrsg. v. herausgegeben von 
HwStR Handwörterbuch des Steuerrechts
i. d. F. in der Fassung 
i. V. m. in Verbindung mit 
i. w. S. im weiteren Sinne 
JA Juristische Arbeitsblätter (Zeitschrift)
Jura Juristische Ausbildung (Zeitschrift)
JuS Juristische Schulung (Zeitschrift)
JZ Juristenzeitung (Zeitschrift)
Kap. Kapitel 
m. w. Nachw. mit weiteren Nachweisen 
MinöStG Mineralölsteuergesetz 
NJW Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift)
Nr. Nummer
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (Zeitschrift)
NVwZ-RR Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht – Rechtsprechungsreport (Zeitschrift) 
OVG Oberverwaltungsgericht 
PrOVGE Entscheidungen des Preußischen Oberverwaltungsgerichts 
RAO Reichsabgabenordnung 
RGBl. Reichsgesetzblatt 
Rn. Randnummer 
S. Seite
sog. sogenannte(n) 
StrFinG Straßenbaufinanzierungsgesetz 
StuW Steuer und Wirtschaft (Zeitschrift)
u. a. unter anderem 
usw. und so weiter 
v. vom; von
vgl. vergleiche
Vorbem. Vorbemerkung 
VVDStRL Veröffentlichungen der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer 
z. B. zum Beispiel 
ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (Zeitschrift) 
ZJS Zeitschrift für das juristische Studium (Zeitschrift)





Einführung

A. Problemstellung und Ziele der Untersuchung

In Art. 7 bis 22 der Verfassung Taiwans werden die Grundfreiheiten und -pflich-
ten des taiwanischen Volkes festgelegt. Die dort geregelten Freiheitsrechte erfah-
ren in Art. 23 der Verfassung Taiwans eine Begrenzung.1 Der Artikel lautet wie 
folgt: „Alle in den vorhergehenden Artikeln aufgeführten Freiheitsrechte sind nicht 
gesetzlich beschränkt, es sei denn, dies ist erforderlich, um die Verletzung der 
Freiheiten anderer Personen zu verhindern, eine drohende Krise abzuwenden, die 
soziale Ordnung aufrechtzuerhalten oder das Gemeinwohl voranzutreiben.“ Wie 
J.-Y. Hwang zutreffend feststellt, fasst das Verfassungsgericht des Justiz-Yuans2 als 
das höchste Rechtsprechungsorgan in Taiwan diesen Artikel, seit der Interpretation 
des Justiz-Yuans Nr. 414, als ausdrückliche Regelung des dem deutschen öffentlichen 
Recht entstammenden Prinzips der Verhältnismäßigkeit mit Verfassungsrang auf.3  

 1 Eine vergleichbare Regelungsweise findet man in Art. 98 der Verfassung des Freistaates 
Bayern. Er lautet: „Die durch die Verfassung gewährleisteten Grundrechte dürfen grundsätz-
lich nicht eingeschränkt werden. Einschränkungen durch Gesetz sind nur zulässig, wenn die 
öffentliche Sicherheit, Sittlichkeit, Gesundheit und Wohlfahrt es zwingend erfordern. Sonstige 
Einschränkungen sind nur unter den Voraussetzungen des Art. 48 zulässig. Der Verfassungs-
gerichtshof hat Gesetze und Verordnungen für nichtig zu erklären, die ein Grundrecht verfas-
sungswidrig einschränken.“ Siehe auch C.-L. Lee, Journal of Social Sciences and Philosophy, 
Bd. 30 (2017), Nr. 2, S. 237 (266). 
 2 Der Verfassung Taiwans nach wurde die Staatsgewalt in fünf Yuans (Staatsräte) unter-
teilt, nämlich den Exekutiv-Yuan, den Legislativ-Yuan, den Justiz-Yuan, den Prüfungs-Yuan 
und den Kontroll-Yuan. Dem Justiz-Yuan kommen dabei die folgenden Kompetenzen zu: 
Die Interpretation der Verfassung sowie die Vereinheitlichung der Gesetze, die Rechtspre-
chungsgewalt, die beamtenrechtliche Disziplinargewalt und die Ausübung der Aufsicht über 
die Justiz und deren Verwaltung. Um seine Aufgabe der Auslegung der Verfassung und der 
Vereinheit lichung der Gesetze zu erfüllen, wurde das Verfassungsgericht des Justiz-Yuans ein-
gesetzt. Mit 15 Mitgliedern hat das Gericht die Aufgabe, die Verfassung Taiwans gesetzmäßig  
auszulegen, und ist deshalb im Sinne der Gewaltteilung vergleichbar mit dem Bundesverfas-
sungsgericht. 
 3 J.-Y. Hwang, National Taiwan University Law Journal, Bd. 42 (2013), Nr. 2, S. 215 (218 f.). 
Ebenfalls weist S.-P. Hwang darauf hin, dass die Rezeption der deutschen Verfassungsrechts-
dogmatik in der Entscheidungspraxis der taiwanischen Verfassungsgerichtsbarkeit spätestens 
seit den frühen neunziger Jahren erkennbar ist. Dabei ist das Verhältnismäßigkeitsprinzip 
eines von vielen originär deutschen Rechtsprinzipien, welche im Rahmen der Entscheidungen 
des taiwanischen Verfassungsgerichts wachsende Berücksichtigung gefunden haben; siehe 
 S.-P. Hwang, in: Starck / Heun / Tsai, S. 127 (128). Es wird übereinstimmend angenommen, dass 
das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu den „Exportschlagern“ des deutschen Rechts gehört; siehe 
Möllers, Methodenlehre, § 10 Rn. 42a. Vgl. auch Barak, Proportionality, S. 181 ff. 
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Damit ist laut Rechtsprechung und herrschender Lehre in Art. 23 der Verfassung 
Taiwans das Verhältnismäßigkeitsprinzip implizit geregelt.4 

Wie in Deutschland wird das Verhältnismäßigkeitsprinzip in Taiwan als ein 
Gebot begriffen, welches verlangt, dass jedes staatliche Eingriffshandeln einem 
legitimen Zweck dient und als Mittel zu diesem Zweck geeignet, erforderlich und 
angemessen ist.5 Dies bereitet im allgemeinen verwaltungsrechtlichen Bereich 
keine Probleme. Die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzips gestaltet sich 
freilich im materiellen Steuerrecht schwierig. Denn auch wenn der Steuerzugriff 
eine massive Beeinträchtigung der grundrechtlich gewährleisteten Freiheit dar-
stellt, spielt nach der herrschenden Lehre in der deutschen Steuerrechtswissen-
schaft das Verhältnismäßigkeitsprinzip dort eine nachrangige Rolle,6 weil sich die 
Besteuerung wegen der Uferlosigkeit des öffentlichen Finanzbedarfs stets einer 
Zweck-Mittel-Relation zu entziehen droht.7 

Die Verbindlichkeit des Verhältnismäßigkeitsgebots bezogen auf die Besteue-
rung wird zwar einerseits in der taiwanischen Steuerrechtswissenschaft weitgehend 
anerkannt; andererseits gibt es jedoch in Bezug auf die Anwendung der Anfor-
derungen dieses Gebots im Einzelfall kaum detaillierte Erläuterungen.8 Die Aus-
führungen zur Anwendung des Prinzips der Verhältnismäßigkeit im taiwanischen 
steuerjuristischen Schrifttum verbleiben letztlich im Groben und Allgemeinen.9 
Die Rezeption des Verhältnismäßigkeitsprinzips in der taiwanischen Steuerrechts-
wissenschaft beschränkt sich größtenteils immer noch auf die Herleitung des Ver-
bots der Erdrosselungssteuer.10 Die weiteren Entwicklungen der Prüfungsmaßstäbe 
und der möglichen Konkretisierungen des Verhältnismäßigkeitsprinzips in der 
Besteuerung werden bloß bis zum umstrittenen Begriff des Halbteilungsgrund-
satzes nachvollzogen.11 Der einzige, der darauf hinweist, dass im Steuerrecht das 

 4 Interpretation des Justiz-Yuans Nr. 414; M. Chen, Allgemeines Steuerrecht, S. 85;  K.-C. Gee,  
Einkommensteuer, S. 601; M.-Z. Huang, Allgemeines Steuerrecht, Bd. I, S. 13 mit Fußn. 16, 
148 f.; J.-Y. Hwang, National Taiwan University Law Journal, Bd. 42 (2013), Nr. 2, S. 215 (220); 
K.-C. Ko, in: Hwang, Constitutional Interpretation: Theory and Practice, Bd. 7, Teil 1, S. 193 
(229 f.); K.-C. Ko, Chung-Hsing University Law Review, Bd. 17 (2015), S. 31 (59). Vgl. auch 
die Interpretation des Justiz-Yuans Nr. 476. 
 5 Statt vieler nur M. Chen, Allgemeines Steuerrecht, S. 85. Vgl. auch BVerfGE 118, 168 
(193). 
 6 Hey, in: Tipke / Lang, Steuerrecht, § 3 Rn. 182; Tipke, Die Steuerrechtsordnung I, S. 418. 
Vgl. ferner BVerfGE 115, 97 (115). 
 7 Vgl. Wischmeyer, Die Kosten der Freiheit, S. 31. 
 8 Vgl. C.-H. Chen, Allgemeines Steuerrecht, S. 62 f.; M. Chen, Allgemeines Steuerrecht, 
S. 86; K.-C. Gee, Einkommensteuer, S. 68 f.; M.-Z. Huang, Allgemeines Steuerrecht, Bd. I, 
S. 148 f.; M.-Z. Huang, in: Huang / Gee / Chen, Besonderes Steuerrecht, S. 40. 
 9 Vgl. C.-H. Chen, Allgemeines Steuerrecht, S. 63; K.-C. Gee, Einkommensteuer, S. 68 f.; 
M.-Z. Huang, Allgemeines Steuerrecht, Bd. I, S. 148 f. 
 10 Siehe C.-H. Chen, Allgemeines Steuerrecht, S. 63; K.-C. Gee, Einkommensteuer, S. 59; 
M.-Z. Huang, Allgemeines Steuerrecht, Bd. I, S. 10, Fußn. 11. 
 11 Siehe K.-C. Gee, Einkommensteuer, S. 282 ff.; M.-Z. Huang, Allgemeines Steuerrecht, 
Bd. I, S. 143; Y.-H. Huang, Public Finance Review, Bd. 36 (2004), Nr. 1, S. 151 (160 ff.). 
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Verhältnismäßigkeitsprinzip hauptsächlich im Rahmen der Vorschriften, die ge-
sellschaftspolitische Ziele durch Steuervergünstigungen oder Steuerbenachteili-
gungen verfolgen, anwendbar ist, ist M. Chen.12 Aber weshalb und in wieweit diese 
gesellschaftspolitischen Ziele mit den von den Sozialzwecknormen zu unter-
scheidenden steuerrechtlichen Normkategorien im Zusammenhang stehen, ist laut 
M. Chen noch unklar.13 

Eine zur steuerrechtlichen Literatur vergleichbare Situation besteht in der 
Rechtsprechung des Verfassungsgerichts des Justiz-Yuans, das bislang in keiner 
einzigen steuerrechtlichen Entscheidung die in Rede stehende Steuernorm wegen 
einer Verletzung des Verhältnismäßigkeitsprinzips für verfassungswidrig erklärt 
hat.14 Dennoch existieren einige Entscheidungen des Verfassungsgerichts des 
 Justiz- Yuans, in denen eine Steuernorm für verfassungswidrig erklärt wurde, weil 
durch sie das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum ausgehe-
belt werde, und die ohne seine explizite Nennung am Verhältnismäßigkeitsprinzip 
angeknüpft haben. 

Ein Beispiel dafür ist die Interpretation des Justiz-Yuans Nr. 701. Ihre Kernfrage 
ist, ob das Erfordernis, den Abzug von Krankheitskosten für die Langzeitpflege 
behinderter Menschen auf die im Einkommensteuergesetz vorgeschriebenen Aus-
gaben für Leistungserbringer zu beschränken, verfassungswidrig ist. Dazu stellt 
das Verfassungsgericht des Justiz-Yuans fest:15 „Art. 15 der Verfassung sieht vor, 
dass das Lebensrecht der Mitglieder des Volkes geschützt wird. Art. 155 der Ver-
fassung sieht vor, dass ältere, schwache und behinderte Menschen, die nicht in 
der Lage sind, sich selbst zu versorgen, und Opfer schwerer Katastrophen von der 
Regierung angemessen unterstützt und entlastet werden müssen. Die Regierung 
kann zahlreiche Hilfsmaßnahmen ergreifen, um das Überleben und das Leben 
der Menschen zu schützen. Hierzu zählen auch Steuervergünstigungen. Nach der 
streitigen Vorschrift dürfen von einem Steuerpflichtigen für pflegebedürftige Per-
sonen gezahlte Krankheitskosten nur dann in den Postenabzug einbezogen werden, 
wenn sie an die oben genannten Leistungserbringer16 gezahlt wurden. Werden die 
Kosten für andere rechtmäßige Gesundheitsleistungen an oben nicht aufgeführte 
Anbieter gezahlt, dürfen die Kosten dagegen nicht abgezogen werden. Allerdings 
fällt die Wahl für einen nicht aufgeführten Anbieter zumeist aufgrund der unglei-
chen Verteilung der medizinischen Ressourcen des Landes und aufgrund der Be-
grenzung der geografischen Verbreitung der oben genannten Gesundheitsdienst-
leister. Insofern verstößt die Vorschrift gegen das verfassungsrechtliche Gebot, 

 12 M. Chen, Allgemeines Steuerrecht, S. 86. 
 13 M. Chen, Allgemeines Steuerrecht, S. 86. 
 14 K.-C. Ko, Chung-Hsing University Law Review, Bd. 17 (2015), S. 31 (60). 
 15 Siehe Interpretation des Justiz-Yuans Nr. 701. 
 16 Die „oben genannten Leistungserbringer“ sind die staatlichen Krankenhäuser, die Ver-
tragskrankenhäuser des Beamtenversicherungsplans, die Vertragskrankenhäuser des Arbeiter-
versicherungsplans und die Krankenhäuser mit ordnungsgemäßen, vom Finanzministerium 
zertifizierten Buchführungsunterlagen, siehe Interpretation des Justiz-Yuans Nr. 701. 


